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Alte Fassung

Satzung der Stadt Karlsruhe für das Badische KONServatorium
vom 16.11.1982 (Amtsblatt vom 26.11.1982)

in der Fassung vom 30.06.2015  (Amtsblatt 10.07.2015)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000
(GBI. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2013 (GBI. S. 55), sowie der §§ 2
und 13 des Kommunalabgabengesetzes von Baden-Württemberg vom 17.03.2005 (GBI. S. 206),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GBl. S. 491) hat der Gemeinderat der Stadt
Karlsruhe in seiner öffentlichen Sitzung am 30.06.2015 folgende Satzung für das Badische KONSer-
vatorium beschlossen:

§ 15
GEBÜHRENERMÄßIGUNG AUS SOZIALEN GRÜNDEN

(2) Es wird eine 80%-ige Gebührenermäßigung gewährt.

§ 16
IN-KRAFT-TRETEN DER SATZUNG

Diese Fassung tritt am 01.09.2015 in Kraft.

Neue Fassung

Satzung der Stadt Karlsruhe für das Badische KONServatorium
vom 16. November 1982 (Amtsblatt vom 26. November 1982)

in der Fassung vom 13. Dezember 2015  (Amtsblatt …….)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO BW) in der Fassung vom 24. Juli
2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1), der
§§ 2 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) in der Fassung vom 17. März
2005 (GBl. S. 206), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2015 (GBl. S. 1147, 1153) hat der
Gemeinderat der Stadt Karlsruhe am 13. Dezember 2016 folgende Satzung zur Änderung der Satzung der
Stadt Karlsruhe für das Badische KONServatorium vom 16. November 1982, zuletzt geändert durch die
Satzung vom 30. Juni 2015, beschlossen:

§ 15
GEBÜHRENERMÄßIGUNG AUS SOZIALEN GRÜNDEN

(2) Die Gebührenermäßigung richtet sich nach den jeweils geltenden Förderrichtlinien des
Karlsruher Passes beziehungsweise Kinderpasses, die vom Gemeinderat der Stadt Karlsruhe festgelegt
(beschlossen) werden.

§ 16
IN-KRAFT-TRETEN DER SATZUNG

Diese Satzung tritt am 16. November 1982 in Kraft. Die letzte Satzungsänderung tritt am 1. Januar
2017 in Kraft.

Anlage I – 1.2
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Anlage I – 1.2.1

RICHTLINIEN ZUR DURCHFÜHRUNG DER
GEBÜHRENERMÄßIGUNG AUS SOZIALEN GRÜNDEN GEMÄß §
15 DER SATZUNG DER STADT KARLSRUHE FÜR DAS BADISCHE
KONSERVATORIUM, GÜLTIG AB 01.01.2011

Nach § 15 der Satzung für das Badische KONServatorium können Schüler und Schülerinnen unter
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie auf Antrag ganz oder teilweise von
den Unterrichtsgebühren befreit werden.

2. HÖHE DER ERMÄßIGUNG
Es wird eine Gebührenermäßigung von 80 % gewährt.

9. INKRAFTTRETEN
Diese Richtlinien treten zum 01.01.2011 in Kraft. Gleichzeitig treten die Richtlinien vom 01.01.2007
außer Kraft.

RICHTLINIEN ZUR DURCHFÜHRUNG DER
GEBÜHRENERMÄßIGUNG AUS SOZIALEN GRÜNDEN GEMÄß §
15 DER SATZUNG DER STADT KARLSRUHE FÜR DAS
BADISCHE KONSERVATORIUM, GÜLTIG AB 01.01.2011

Nach § 15 der Satzung für das Badische KONServatorium können Schüler und Schülerinnen unter
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie auf Antrag ganz oder teilweise von
den Unterrichtsgebühren befreit werden.

2. HÖHE DER ERMÄßIGUNG
Die Gebührenermäßigung richtet sich nach den jeweils geltenden Förderrichtlinien des Karlsruher
Passes beziehungsweise Kinderpasses, die vom Gemeinderat der Stadt Karlsruhe festgelegt
(beschlossen) werden.

9. INKRAFTTRETEN
Diese Richtlinien treten am 1. Januar 2017 in Kraft. Gleichzeitig treten die Richtlinien vom 1. Januar 2011 außer
Kraft.


